
Ort/Datum	

Unterschrift, Name in Klarschrift:

Hinweise zu unseren Leistungen:
 Grundpreis gilt für einen Abdruck in Farbe (4-Farb-Druck) bei Anlieferung als 
druckfähige Datei oder für einfach gestaltete Anzeigen durch Medienwiege. 

 Andere Formate auf Anfrage - Alle Preise zzgl. MwSt.

 Für inhaltliche oder gestalterische Fehler in der Darstellung wird keine Haftung 
übernommen. Farbabweichungen sind möglich. Ein Korrekturmuster ist nicht 
verpflichtender Gegenstand der Vereinbarung und wird nur auf Anfrage zugesendet.

 Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt, sind jedoch für den 
Verlag nicht verpflichtend und nicht bindend.

Es gelten die Geschäftsbedingungen von Medienwiege, darüber hinaus haben nur in 
diesem Anzeigen-Auftrag ausdrücklich vermerkte Vereinbarungen Gültigkeit, sofern diese 
nicht bis zum Anzeigenschluss des jeweiligen Objektes in schriftlicher Form widerrufen 
werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Seiten ist Ibbenbüren.

Bei Mehrfachschaltung:
	  	Die Anzeige soll unverändert in den bestellten Ausgaben erscheinen.  

	  	Die Anzeige muss zu jeder bestellten Ausgabe abgeändert werden.

Bei Dauerschaltung (Kündigung frühestens nach 6 Ausgaben):
	  	Die Anzeige soll bis auf Widerruf unverändert  in jeder Ausgabe erscheinen.  

	  	Die Anzeige soll bis auf Widerruf erscheinen, 
	 	 muss aber zu jeder Ausgabe abgeändert werden.

    

Auftraggeber Ausgabe „Stadtjournal Emsdetten“ ___________

Firma

Ansprechperson

eMail

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Internet

Kontonummer:

BLZ:

Name der Bank:

Name des Kontoinhabers:

 Lastschrifteinzug erwünscht:

• 	Sollte der mitvereinbarte Lastschrifteinzug aufgrund einer mangelnden Kontodeckung oder eines für 

unsere Belange unbegründeten Widerspruchs nicht eingelöst werden, werden die dadurch entstandenden 

Kosten in Höhe von 10,00 Euro/gescheiterten Einzugsversuch dem Kunden in Rechnung gestellt.

Anzeigenauftrag zwischen Verlag Medienwiege, Reinhard Wiege, Kreimershoek 71, 48477 Hörstel und

Auftrag Preis Konditionen

1/1 Seite  950,00

1/2 Seite  540,00

1/4 Seite  310,00

1/6 Seite  190,00

1/8 Seite  160,00

Online-Marketing Preis Konditionen

Verlinkung auf Ihre Homepage  3,00/Monat von unserer Homepage www.stadtjournal-emsdetten.de

- Verlinkung auf Ihre Homepage  8,00/Monat von allen tagesnet-Magazinseiten 

Ihre Anzeige im Internet  10,00/Monat Gilt solange, wie auch der Druckauftrag läuft! 

BranchenLexikon Kreis Steinfurt  10,00/Monat

- zzgl. einmalige Erstellung  50,00

Aufschläge für Umschlagseiten: U4 zzgl. 30 % Aufschlag, U2 zzgl. 25% Aufschlag und U3 zzgl. 20% Aufschlag

EmsdettenStadtjournal

Lokales

Neue Figuren
in der Stadt

EmsdettenStadtjournal

Das Stadtmagazin für Emsdetten
Ausgabe 1 - Juli 2011 - Kostenlos für Sie!

Geschichte

Neues Einkaufs-
zentrum eröffnet

Natur

Der neue 
Bürgerpark

Endlich: 
Das neue  Stadtmagazin
Dieses Programm lässt keine Wünsche offen 
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Bei Mehrfachschaltungen

gewähren wir großzügige 

Preisnachlässe!



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
von Medienwiege, Reinhard Wiege -Gültig für den Druck- und Onlinebereich-

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Wer-
bungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Ver-
breitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertrags-
abschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner 
Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der er-
sten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten 
Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. 
der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge 
hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die Medienwiege Druck und Ver-
lag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsäch-
lichen Abnahme entsprechenden Nachlass von Medienwiege Druck und Verlag zu 
erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risi-
kobereich von Medienwiege Druck und Verlag beruht.
5. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in be-
stimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druck-
schrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig bei Medienwiege Druck 
und Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt 
werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.
6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkenn-
bar sind, werden als solche von Medienwiege Druck und Verlag mit dem Wort „Anzei-
ge“ deutlich kenntlich gemacht.
7. Medienwiege Druck und Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzel-
ne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses - und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertig-
ten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder 
behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für Medienwiege 
Druck und Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, 
Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für Me-
dienwiege Druck und Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren 
Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Ein-
druck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen 
enthalten, können aus genannten Gründen abgelehnt werden. Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunter-
lagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeig-
nete oder beschädigte Druckunterlagen fordert Medienwiege Druck und Verlag in zu-
mutbarem Zeitrahmen Ersatz an. Medienwiege Druck und Verlag gewährleistet die für 
den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten.
9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder 
unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine 
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträch-
tigt wurde. Weitergehende Haftungen für Medienwiege Druck und Verlag sind aus-
geschlossen. Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach Eingang von 
Belegen geltend gemacht werden. Für Fehler bei telefonischen Übermittlungen jeder 
Art übernimmt Medienwiege Druck und Verlag keine Haftung.
10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber 
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Medi-
enwiege Druck und Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der 
bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
11. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die tatsächliche Ab-
druckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
12. Die Zahlungsbedingungen sind in den zusätzlichen Geschäftsbedingungen von 
Medienwiege Druck und Verlag aufgeführt.
13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten 
berechnet. Medienwiege Druck und Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die 
restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an 
der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist Medienwiege Druck und Verlag berech-
tigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vo-
rauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.
14. Medienwiege Druck und Verlag liefert nach Erscheinen Anzeigenbelege an den 
Auftraggeber nach Vereinbarung.
15. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke, Matern und Zeichnungen sowie 
für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ur-
sprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

16. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen 
ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt 
des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste genann-
te durchschnittliche Auflage unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur 
dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie 20 % beträgt. Darüber 
hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn Me-
dienwiege Druck und Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so 
rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag 
zurücktreten konnte.
17. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auf-
trages.
18. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist der Sitz von Medienwiege Druck 
und Verlag. Zusätzliche Geschäftsbedingungen von Medienwiege Druck und Verlag, 
Hörstel
a.) Der Auftraggeber erkennt mit der Erteilung eines Auftrags die Preisliste sowie die 
Allgemeinen und Zusätzlichen Geschäftsbedingungen von Medienwiege Druck und 
Verlag an.
b.) Die Allgemeinen und Zusätzlichen Geschäftsbedingungen von Medienwiege 
Druck und Verlag, die Auftragsbestätigung und die jeweils gültige Preisliste sind für 
jeden Auftrag maßgeblich. Der erteilte Auftrag wird auch ohne die schriftliche Bestäti-
gung durch den Verlag rechtsverbindlich.
c.) Eine Änderung der Anzeigenpreise gilt ab Inkrafttreten auch für laufende Aufträge. 
Der Auftraggeber wird davon in Kenntnis gesetzt.
d.) Der Verlag ist nicht verpflichtet zu überprüfen, ob durch Anzeigen die Rechte Drit-
ter beeinträchtigt oder verletzt werden. Der Auftraggeber hält Medienwiege Druck 
und Verlag von Ansprüchen, die aus Verstößen durch die Anzeige resultieren, gegen 
das Urheberrecht frei.
e.) Die von Medienwiege Druck und Verlag gewährte Mittlervergütung darf an die Auf-
traggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Die Zeitstaffel für Nach-
lässe ist beschränkt auf ein Jahr. Die Frist beginnt mit Erscheinen der ersten Anzeige.
f.) Die Übersendung von mehr als zwei Farbvorlagen, die nicht termingerechte Liefe-
rung der Druckunterlagen und der Auftrag einer von der Druckvorlage abweichenden 
Druckwiedergabe können Auswirkungen auf Platzierung und Druckqualität verursa-
chen, die nicht zu Reklamationen berechtigen. Medienwiege Druck und Verlag kann 
hierdurch entstehende Mehrkosten berechnen.
g.) Abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. Bis 4 Wochen vor Anzeigenschluss 
wird 20% des Anzeigenpreises berechnet, ab der 4. Wochen vor Anzeigenschluss wird 
50% des Anzeigenpreises berechnet. Nach Anzeigenschluss sind Stornierungen, Än-
derungen von Größen, Formaten und der Wechsel von Farben nicht mehr möglich und 
rechtsungültig.
h.) Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt, Streik, Beschlagnah-
me, Verkehrsstörungen und dergleichen hat Medienwiege Druck und Verlag Anspruch 
auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80% der 
garantierten Auflage erfüllt sind. Bei geringeren Auslieferungen kann der Rechnungs-
betrag im gleichen Verhältnis gekürzt werden, wie die zur Preisminderung berechtigte 
Auflage zur tatsächlichen Auflage steht.
i.) Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung von Medienwiege Druck und 
Verlag auf Erfüllung von Aufträgen, insbesondere für nicht veröffentlichte oder nicht 
rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen und Leistung von Schadensersatz.
j.) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern wer-
den dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Auftraggeber bei ungenü-
gendem Abdruck oder Verarbeitungsmängeln keine Ansprüche. Der Auftraggeber hat 
die durch besagte Mängel entstehenden Mehrkosten oder Verluste bei der Herstel-
lung oder Verarbeitung zu tragen.
k.) Die Rechnung wird nach Anzeigenabdruck übersandt und ist innerhalb der Rech-
nungsfrist, die nach Veröffentlichung der Anzeige oder der Beilage liegt, zu bezahlen. 
Bei Zahlung vor Anzeigenschluss werden 5 % Skonto gewährt, bis 2 Tage vor Erschei-
nen 2 %.
l.) Die Auftrags- und Rechnungsdaten werden unter Beachtung des Datenschutzes 
elektronisch gespeichert.
m.) Sollten eine oder mehrere Klauseln der allgemeinen oder zusätzlichen Geschäfts-
bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Sitz und Anschrift:
Medienwiege, Reinhard Wiege, Kreimershoek 71, 48477 Hörstel
Tel. 05459 / 8050 1917 - eMail: info@medienwiege.de
Ust-ID-Nr: DE179956735 

Hörstel, den 01. Februar 2011


